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Stadtjugendring Weinheim e.V.

Bahnhofstrasse 19

69469 Weinheim

Tel.:06201-65851

Fax: 06201-777455
Stadtjugendring-Weinheim.de

Mail: info@stadtjugendring-weinheim.de
                                                                                                                                             Satzung Stadtjugendring Weinheim e. V. in der aktuellen Fassung vom 27.01.1999

§ 1

Der Stadtjugendring (nachf. SJR) in Weinheim arbeitet im Gebiet der Stadt Weinheim und hat seinen Sitz in Weinheim. Er ist am 30. August 1976 in das Vereinsregister der Stadt Weinheim eingetragen worden.

§ 2

1. Jugendverbände und Jugendgemeinschaften, die in der Stadt Weinheim tätig sind, bilden auf freiwilliger Grundlage als Arbeitsgemeinschaft den Stadtjugendring. Der Verein Stadtjugendring Weinheim verfolgt ausschließlich unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgaben-Ordnung v. 1977 (§§ 51 ff.). Die Mitglieder bekennen sich in Zielsetzung und praktischer Arbeit zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes.

2. Der SJR vertritt in gegenseitiger Anerkennung und Achtung der Eigenständigkeit aller Mitglieder, in Wahrung parteipolitischer und konfessioneller Unabhängigkeit, die Interessen der Jugend in der Stadt Weinheim und nimmt Aufgaben wahr, für die eine gemeinsame Grundlage vorhanden ist.

3. Zu den Aufgaben des SJR gehören:

a) das gegenseitige Verständnis und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit innerhalb der Jugend und ihrer Verbände zu fördern und an der Lösung von Jugendproblemen aller Erscheinungsformen mitzuwirken.  

b) Gemeinsame Interessen der Mitglieder gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten, sowie die gesamte Jugendarbeit finanziell, personell und ideell zu unterstützen und sich hierbei an den sich wandelnden Bedürfnissen der Jugend zu orientieren.

c) Im Interesse der gesellschaftspolitischen Aktivierung der Jugend die Mitbestimmung bei allen sie betreffenden Fragen anzustreben und die Fähigkeiten zur Selbstverwaltung und Mitverantwortung zu fördern.

d) Unter Wahrung der Eigenständigkeit der verschiedenen Träger, die Jugendarbeit in der Stadt Weinheim zu koordinieren und gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen – auch für nichtorganisierte Jugendliche – anzuregen, zu fördern, zu planen und durchzuführen.

e) Internationale Begegnungen, Zusammenarbeit und Verständigung der Jugend zu pflegen und zu fördern;

f) Mit überörtlichen Jugendringen und anderen Einrichtungen der Jugendarbeit zusammenzuarbeiten;

g) Im Rahmen der Durchführung der kommunalen Jugendpflege bei der Planung von Jugendeinrichtungen mitzubestimmen und bei der kommunalen Sozialplanung insbesondere bei der Erstellung von Jugendplänen mitzuwirken.

 § 3 Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft im SJR ist freiwillig

2. Mitglieder des SJR können Jugendverbände und Jugendgemeinschaften sein, die

a) eigenständig arbeiten und auf Gemeindeebene eine Vertretung haben;

b) in der Jugendarbeit tätig und zur Mitarbeit an den in § 2 genannten Aufgaben bereit und fähig sind;

c) mindestens 15 Mitglieder zwischen 7 und 25 Jahren nachweisen und mindestens 1 Jahr im Sinne des § 2 besteht.  

3. Die Jugendverbände und Jugendgemeinschaften sind mit allen Gliederungen als eine Organisation  im Sinne dieser Satzung anzusehen. 

4. Offene Formen wie Häuser der Jugend, Jugendzentren und sonstige Jugend-freizeitstätten können, wenn sie die Voraussetzungen nach § 3,2 a-c erfüllen, Mitglied im SJR werden.

§ 4 Aufnahme neuer Jugendverbände und Jugendgemeinschaften
1. Ein Aufnahmeantrag ist schriftlich unter Vorlage der Satzung oder Ordnung zu stellen, aus der die Eigenständigkeit des Antragstellers hervorgehen muß.  Darüber hinaus müssen die Voraussetzungen nach § 3,2 nachgewiesen werden.

2. Die Aufnahme neuer Mitglieder wird zwischen den Versammlungen vom Vorstand beschlossen. Der Vorstand und gibt Aufnahme der Mitgliederversammlung zur Kenntnis.                                                                                 

§ 5 Ende der Mitgliedschaft
1. Ein Austritt aus dem SJR ist Jederzeit möglich. Er ist schriftlich an den Vorstand des SJR zu erklären.

2. Die Mitgliedschaft beim SJR endet mit der Auflösung des Jugendverbandes oder der Jugendgemeinschaft.

3. Jugendverbände oder Jugendgemeinschaften, die zweimal hintereinander bei einer Mitgliederversammlung unentschuldigt fehlen, werden schriftlich aufgefordert Stellung zu nehmen, erfolgt dies nicht, schließen sie sich damit aus dem SJR aus.

4. Auf schriftlich begründeten Antrag eines Mitglieds des SJR kann ein anderes Mitglied des SJR wegen Verstoßes gegen die Satzung oder die Ziele des SJR aus-geschlossen werden. Über den Ausschlussantrag entscheidet die Mitglieder-versammlung nach Anhörung des Antragstellers und des betroffenen Mitglieds mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Delegierten.

§ 6  Organe des SJR

1. Mitgliederversammlung

2. Vorstand

3. Geschäftsstelle mit hauptamtlichen Angestellten

§ 7 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung setzt sich zusammen aus den Delegierten der Mitgliedsverbände.

2. Jedes Mitglied hat einen stimmberechtigten Delegierten.

3. Jeder Delegierte kann nur eine Stimme abgeben.

4. Die Stadtverwaltung ist durch den Jugenddezernenten mit einer Stimme in der Mitgliederversammlung vertreten.

5. Die Mitgliederversammlung wird mindestens zweimal innerhalb eines Geschäftsjahres vom Vorstand einberufen. Die Tagesordnung muß spätestens 14 Tage vor dem Versammlungstag den Jugendgemeinschaften vorliegen.

6. Wenn mindestens ein Viertel aller stimmberechtigten Mitglieder mit Vorlage einer Begründung die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verlangen, muß dies innerhalb einer Frist von 4 Wochen geschehen. Die Sitzungen des SJR sind grundsätzlich öffentlich, ein nichtöffentlicher Teil kann sich anschließen. Dinge, welche für die Öffentlichkeit nicht als geeignet erscheinen, sind im nichtöffentlichen Teil zu behandeln.

Über öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen entscheidet im Zweifelsfalle der Vorsitzende der Vollversammlung, es sei denn, zwei Drittel der anwesenden stimmberechtigten Vertreter würden die Entscheidung des Vorsitzenden missbilligen.

§ 8 Beschlussfähigkeit

1. Mit Ausnahme der in § 10, Abs. 3 u.4 verlangten qualifizierten Beschlussfähigkeit ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.

2. Fällt eine Mitgliederversammlung aufgrund von Beschlussunfähigkeit aus, so muß innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung gemäß § 7,5 einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Mitglieder beschlussfähig ist.

§ 9

Der Mitgliederversammlung obliegt besonders

1. die Gesamtplanung und Festlegung der Richtlinien für die gemeinsame Arbeit;

2. die Wahl und Entlastung des Vorstands;

2a  die Wahl und Entlastung des Kassiers;

2b  die Wahl und Entlastung des Geschäftsführers;

3. die Wahl der Revisoren;

4. die Beschlussfassung über die vorläufige Aufnahme neuer Mitglieder wird bis zur nächsten Versammlung vom Vorstand vorläufig vorgenommen. Die Mitgliederversammlung muss über die endgültige Aufnahme entscheiden.

5. die Verabschiedung des Haushaltsplans

6. die Genehmigung der Jahresabrechnung;

7. die allgemeine Beschlussfassung.

§ 10

1. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern nicht in dieser Satzung qualifizierte Mehrheiten verlangt sind.

2. Abstimmungen erfolgen in der Regel durch Handzeichen. Auf Antrag eines Delegierten muß geheime Abstimmung erfolgen.

3. Bei Satzungsänderung ist eine Zweidrittelmehrheit aller stimmberechtigten Delegierten erforderlich. Die Satzungsänderung ist schriftlich zu beantragen und in der Einladung zur Mitgliederversammlung bekanntzugeben.

4. Wenn über die Auflösung des SJR beschlossen werden soll, ist die Anwesenheit von mindestens zwei Drittel der Mitglieder und eine Dreiviertelmehrheit aller anwesenden stimmberechtigten  Delegierten erforderlich.

5. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung, Enthaltungen werden nicht gezählt.

§ 11  Vorstand 

1. Der Vorstand des SJR wird gebildet vom Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem hauptamtlichen Geschäftsführer und maximal vier Beisitzern, die von den Delegierten der Mitgliederversammlung des Stadtjugendrings gewählt werden. Hinzu kommt pro Jugendhaus unter der Trägerschaft des Stadtjugendrings ein weiterer Beisitzer, der von der Vollversammlung eines Jugendhauses gewählt und von der Mitglieder-versammlung bestätigt wird.  Der Vorstand wird im Rahmen der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung tätig.

2. Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der hauptamtliche Geschäftsführer, der Vorsitzende und sein Stellvertreter. Jeder vertritt den Verein allein. Im Innenverhältnis gilt jedoch, dass der Stellvertreter und der Geschäftsführer nur im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden zur Vertretung berufen sind.

3. Die Wahl des Vorstands erfolgt geheim.

4. In getrennten Wahlfängen werden der 1. Vorsitzende und sein Stellvertreter sowie der hauptamtliche Geschäftsführer gewählt. Die Wahl der Beisitzer erfolgt in einem Wahlgang mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl.

5. Der Vorstand wird auf die Dauer von 2 Jahren gewählt.

6. Nachwahlen gelten für die laufende Wahlperiode.

7. Der Vorstand oder eines seiner Mitglieder kann auch innerhalb der Amtszeit von der Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit aller stimmberechtigten Mitglieder abberufen werden. 

8. Der Vorstand bleibt bis zur einer Neuwahl im Amt.

9. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter haben bei der Mitgliederversammlung Stimmrecht.

§ 11 a) Zusammensetzung der Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle des SJR besteht aus dem Team der hauptamtlichen Angestellten, die von Seiten der Stadtverwaltung dem SJR als Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Personalstellen zum Betrieb von Jugendeinrichtungen des SJR sind entsprechend dem Bedarf zu schaffen.

Aufgabenbereiche

Aus dem Team der hauptamtlichen Angestellten des SJR (Vollzeit-Angestellten) wird ein

Geschäftsführer durch die MV gewählt. 

Dieser Führt die Geschäftsstelle des SJR und organisiert und überwacht die Aufgaben des einvernehmlich vom Vorstand erarbeiteten Geschäftsverteilungsplanes.

Zeichnungsbefugnis

Der Geschäftsführer vertritt nach Maßgabe der Satzung den Verein alleine und zeichnet i.V. des Vorstands für den Gesamtbereich seiner Aufgaben. Die anderen Mitarbeiter sind für ihre Teilaufgaben verantwortlich und zeichnen i.A. des Vorstands.

Rechenschaftspflicht

Alle hauptamtlichen Angestellten sind der Vollversammlung sowie dem Vorstand, der die Fach- und Dienstaufsicht ausübt, rechenschaftspflichtig.

Stimmrecht

Für die Hauptamtlichen ist der Geschäftsführer stellvertretend in der Vorstandssitzung stimmberechtigt.

§ 12 Protokoll

Von allen Sitzungen der Mitgliederversammlung ist jeweils ein Protokoll zu fertigen, das den Delegierten der Verbände im Büro des SJR zur Einsichtnahme offenliegt.

§ 13 

1. Nach Bedarf kann der Vorstand oder die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit Berater zu den Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen einladen.

2. Diese Berater sind nicht stimmberechtigt.

3. Die beratenden Mitglieder sind in alle Organe wählbar.

§ 14 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Stadtjugendrings erstreckt sich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des aktuellen Kalenderjahres.

§ 15

1. Beiträge sind von Mitgliedsverbänden nicht zu leisten.

2. Etwaige Gewinne und Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

3. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

4. Die Mitglieder  erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück.

Es darf keine Person durch die Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Verfremd sind, oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen, begünstigt werden.

§ 16 Auflösung

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes wird das Vermögen des Vereins, das nach Berichtigung aller Verbindlichkeiten verbleibt, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den Wert der Sacheinlage übersteigt, an die Stadt Weinheim übergeben , die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke der Jugendpflege der Stadt Weinheim zu verwenden hat.

§ 17 Schlussbestimmung

Die am 24.06.76 errichtete Satzung tritt mit den Änderungen am 27.09.1999 in Kraft. 

Stadtjugendring Weinheim e.V.
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